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Art. 7 8§ 30 W-VDL

W-VDL - Vierte Durchfuhrungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Jede von der Obereinigungskommission beschlossene und rechtswirksam gewordene Satzung ist in das Register
nach Muster IV einzutragen.

(2) Die Satzung ist einem Kataster der Satzungen einzuverleiben, der sicher zu verwahren ist.

(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 finden auch auf das Verfahren wegen Anderung und Aufhebung einer Satzung
Anwendung.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 7 § 30 W-VDL
	W-VDL - Vierte Durchführungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung


